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und Rechtsakte auf dem Gebiet der Fischerei wirksam koordi- zurückgelassenes Fanggerät, den Fang von nichtbefischten
niert wird, daß Doppelarbeit und doppelte Berichterstattung Fischarten beziehungsweise sonstigen Arten, sowie Aus-
möglichst weitgehend vermieden werden und daß sachdienli- wirkungen auf vergesellschaftete oder abhängige Arten,
che wissenschaftliche und technische Studien an die interna- insbesondere gefährdete Arten, durch entsprechende Maß-
tionale Gemeinschaft verteilt werden, und bittet die zuständi- nahmen auf ein Mindestmaß beschränken, soweit praktisch
gen Sonderorganisationen, namentlich die Ernährungs- und durchführbar unter anderem durch die Entwicklung und den
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, sowie Einsatz selektiver, umweltverträglicher und kostengünstiger
regionale und subregionale Fischereiorganisationen und Fangausrüstungen und Fangtechniken, und daß es ferner
-vereinbarungen, diesbezüglich mit dem Generalsekretär zu- vorsieht, daß die Staaten durch entsprechende Maßnahmen,
sammenzuarbeiten; unter anderem durch den Erlaß von Vorschriften, sicherstellen

11. beschließt, den Unterpunkt "Übereinkommen zur genehmigte Fischerei in Gebieten des nationalen Hoheits-
Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsüberein- bereichs anderer Staaten durchführen,
kommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
betreffend die Erhaltung und Bewirtschaftung von grenzüber- unter Hinweisauf Artikel 5 des Übereinkommens, der die
schreitenden und weit wandernden Fischbeständen" unter allgemeinen Grundsätze enthält, auf die sich die Staaten
einem Punkt mit dem Titel "Meere und Seerecht" in die verpflichtet haben, um diese Bestände zu erhalten und zu
vorläufige Tagesordnung ihrer vierundfünfzigsten Tagung bewirtschaften,
aufzunehmen.

57. Plenarsitzung und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen am
26. November 1997 31. Oktober 1995 verabschiedeten Verhaltenskodex für die

52/29. Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen:
nichtgenehmigte Fischerei in Zonen des nationalen
Hoheitsbereichs und auf Hoher See; Beifänge und
Rückwürfe in der Fischerei und andere Entwick-
lungen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigungihrer Resolutionen 46/215 vom 20. De-
zember 1991, 49/116 und 49/118 vom 19. Dezember 1994
sowie anderer einschlägiger Resolutionen,

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 51/36 vom
9. Dezember 1996 über Fischfang mit großen pelagischen
Treibnetzen und dessen Auswirkungen auf die lebenden
Meeresressourcen der Ozeane und Meere der Welt, nicht-
genehmigte Fischerei in Zonen des nationalen Hoheitsbereichs
und ihre Auswirkungen auf die lebenden Meeresressourcen der
Ozeane und Meere der Welt sowie Beifänge und Rückwürfe in
der Fischerei und deren Auswirkungen auf die bestandfähige
Nutzung der lebenden Meeresressourcen der Welt,

sich der Notwendigkeitbewußt, die internationale Zu-
sammenarbeit, insbesondere auf regionaler und subregionaler
Ebene, zu fördern und zu erleichtern, um die bestandfähige
Erschließung und Nutzung der lebenden Meeresressourcen der
Ozeane und Meere der Welt im Sinne dieser Resolution
sicherzustellen,

in Anbetrachtdessen, daß das Übereinkommen zur Durch-
führung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 betreffend die
Erhaltung und Bewirtschaftung von grenzüberschreitenden
und weit wandernden Fischbeständen in seinen allgemeinen96

Grundsätzen vorsieht, daß die Staaten Verschmutzung,
Abfälle, Rückwürfe, den Fang durch verlorengegangenes oder

sollen, daß unter ihrer Flagge fahrende Schiffe keine nicht-

feststellend, daß in dem von der Konferenz der Ernährungs-

verantwortungsvolle Fischerei Grundsätze und weltweite
Verhaltensnormen für ein verantwortungsvolles Vorgehen in
bezug auf die Erhaltung, Bewirtschaftung und Erschließung
von Fischereiressourcen festgelegt sind, einschließlich Richt-
linien für die Hochseefischerei und die Fischerei in Gebieten,
die zum nationalen Hoheitsbereich anderer Staaten gehören,
sowie für Selektivität bei dem Fanggerät und den Fang-
methoden, mit dem Ziel, Beifänge und Rückwürfe zu verrin-
gern,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnisüber die schädli-
chen Auswirkungen der nichtgenehmigten Fischerei in
Gebieten des nationalen Hoheitsbereichs, woher der überwie-
gende Teil der weltweiten Fangmengen stammt, auf die
bestandfähige Entwicklung der Fischereiressourcen der Welt
sowie auf die Ernährungssicherheit und die Volkswirtschaften
zahlreicher Staaten, insbesondere der Entwicklungsländer,

in erneuter Bekräftigungder Rechte und Pflichten der
Küstenstaaten, im Einklang mit dem Völkerrecht, wie im
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen niederge-97

legt, dafür zu sorgen, daß geeignete Maßnahmen zur Erhaltung
und Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen in Gebieten
ihres nationalen Hoheitsbereichs ergriffen werden,

sowie unter Hinweisdarauf, daß die Staaten in der von der
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick-
lung verabschiedeten Agenda 21 aufgefordert werden, in98

Übereinstimmung mit dem Völkerrecht wirksame Maßnahmen
zu ergreifen, um ihre Staatsangehörigen davon abzuhalten, zur
Umgehung der geltenden Erhaltungs- und Bewirtschaftungs-
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regeln für Fischereifahrzeuge auf Hoher See ihr Schiff unter 3.fordert alle Behörden der Mitglieder der interna-
anderer Flagge zu führen, tionalen Gemeinschaftnachdrücklich auf, soweit nicht bereits

sowie anerkennend, wie wichtig das im November 1993
von der Konferenz der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen verabschiedete Überein-
kommen zur Förderung der Einhaltung internationaler Erhal-
tungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen durch Fischereifahr-
zeuge auf Hoher See für die Erhaltung und Bewirtschaftung
von Fischereiressourcen auf Hoher See ist,

Kenntnis nehmendvon dem Bericht des Generalsekretärs Resolution 49/116 niedergelegten völkerrechtlichen Ver-
über den Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen und pflichtungen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, durch
dessen Auswirkungen auf die lebenden Meeresressourcen der die entsprechenden Maßnahmen sicherzustellen, daß ein
Ozeane und Meere der Welt, nichtgenehmigte Fischerei in Fischereifahrzeug, das berechtigt ist, ihre Flagge zu führen, nur
Zonen des nationalen Hoheitsbereichs und ihre Auswirkungen dann in Gebieten des nationalen Hoheitsbereichs anderer
auf die lebenden Meeresressourcen der Ozeane und Meere der Staaten fischt, wenn es eine Genehmigung der zuständigen
Welt sowie Beifänge und Rückwürfe in der Fischerei und Behörden des betreffenden Küstenstaats oder der betreffenden
deren Auswirkungen auf die bestandfähige Nutzung der Küstenstaaten erhalten hat; eine solche genehmigte Fischerei-
lebenden Meeresressourcen der Welt , tätigkeit ist im Einklang mit den in der Genehmigung festge-99

sowie Kenntnis nehmendvon den Initiativen der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen im Zusammenhang mit dem unbeabsichtigten Mitfang von
Seevögeln, der Erhaltung und Bewirtschaftung der Hai-
bestände und der Steuerung der Fischfangkapazitäten,

in dankbarer Anerkennungder von den Mitgliedern der schaftung von grenzüberschreitenden und weit wandernden
internationalen Gemeinschaft, von internationalen Organisatio- Fischbeständen festgelegten Verpflichtungen der Nichtmit-
nen und Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration glieder und der nichtteilnehmenden Staaten sowie Pflichten der
getroffenen Maßnahmen und erzielten Fortschritte bei der Ver- Flaggenstaaten;
wirklichung und Förderung der in Resolution 46/215 enthalte-
nen Ziele, 6. fordertdie Staaten und sonstigen Rechtsträger, auf die

in Anerkennungder Anstrengungen, die internationale
Organisationen und Mitglieder der internationalen Gemein-
schaft unternommen haben, um Beifänge und Rückwürfe in
der Fischerei zu verringern,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer tiefen Besorgnisdarüber,
daß nach wie vor über Aktivitäten berichtet wird, die mit der
Resolution 46/215 unvereinbar sind, und über nichtgenehmigte
Fischereitätigkeit, die mit der Resolution 49/116 unvereinbar
ist,

1. erklärt erneut, welche Bedeutung sie der Einhaltung
ihrer Resolution 46/215 beimißt, insbesondere derjenigen
Resolutionsbestimmungen, in denen die volle Durchführung
eines weltweiten Moratoriums für jedwede Hochseefischerei
mit großen pelagischen Treibnetzen auf den Ozeanen und
Meeren der Welt, so auch auf umschlossenen und halb-
umschlossenen Meeren, gefordert wird;

2. stellt fest, daß immer mehr Staaten und andere schaftsorganisation der Vereinten Nationen unternommenen
Rechtsträger sowie die zuständigen regionalen und subregiona- Initiativen zur Veranstaltung einer Sachverständigenrunde mit
len Organisationen und Vereinbarungen zur Fischereibewirt- dem Ziel, Leitlinien für die Erstellung eines Aktionsplans zur
schaftung Rechtsvorschriften und sonstige Vorschriften Verringerung des unbeabsichtigten Mitfangs von Seevögeln zu
erlassen beziehungsweise andere Maßnahmen ergriffen haben, erarbeiten und vorzuschlagen; zur Veranstaltung einer Sach-
um die Befolgung der Resolutionen 46/215, 49/116 und 51/36 verständigenrunde mit dem Ziel, Leitlinien für die Erstellung
sicherzustellen, und fordert sie nachdrücklich auf, diese eines Aktionsplans zur Erhaltung und wirksamen Bewirt-
Maßnahmen voll durchzusetzen; schaftung der Haibestände zu erarbeiten und vorzuschlagen;

geschehen, größere Verantwortung für die Durchsetzung der
uneingeschränkten Befolgung der Resolution 46/215 zu
übernehmen und gemäß ihren völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen bei Zuwiderhandlungen gegen diese Resolution an-
gemessene Sanktionen zu verhängen;

4. fordert die Staatenauf, im Einklang mit ihren im
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und in der97

legten Bedingungen auszuüben;

5. nimmt Kenntnisvon den in Teil IV und Teil V des
Übereinkommens zur Durchführung der Bestimmungen des
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1982 betreffend die Erhaltung und Bewirt-

96

sich Artikel 10 Absatz 1 des Übereinkommens zur Förderung
der Einhaltung internationaler Erhaltungs- und Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen durch Fischereifahrzeuge auf Hoher See
bezieht,ferner auf, sofern noch nicht geschehen, das Überein-
kommen anzunehmen;

7. stellt fest, daß alle Vertragsparteien des Überein-
kommens zur Förderung der Einhaltung internationaler
Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen durch Fische-
reifahrzeuge auf Hoher See den Einsatz eines Fischereifahr-
zeugs, das berechtigt ist, ihre Flagge zu führen, zur Hochsee-
fischerei nur dann zulassen, wenn ihm die zuständige Behörde
beziehungsweise die zuständigen Behörden dieser Vertrags-
partei dazu die Genehmigung erteilt haben; ein Fischereifahr-
zeug, dem eine solche Genehmigung erteilt wurde, fischt im
Einklang mit den in der Genehmigung festgelegten Bedingun-
gen;

8. begrüßtdie innerhalb der Ernährungs- und Landwirt-

und zur Abhaltung einer technischen Konsultationsrunde über
die Steuerung von Fischfangkapazitäten, mit dem Ziel,A/52/555.99
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Leitlinien zur Kontrolle und Steuerung von Fischfangkapazitä- Informationen zu berücksichtigen, die von den Staaten, den
ten zu entwerfen; zuständigen Sonderorganisationen, insbesondere der Ernäh-

9. fordert die Staaten, die zuständigen internationalen
Organisationen sowie die regionalen und subregionalen
Organisationen und Vereinbarungen zur Fischereibewirt-
schaftungnachdrücklich auf, im Einklang mit dem Völker-
recht und entsprechenden internationalen Rechtsakten,
einschließlich des Verhaltenskodex für die verantwortungs-
volle Fischerei, Vorkehrungen zu treffen, um Politiken
festzulegen, Maßnahmen zu ergreifen, namentlich im Wege
der Hilfe für Entwicklungsländer, Daten zu sammeln und
auszutauschen und Techniken zu entwickeln, die der Verringe-
rung von Beifängen, Fischrückwürfen und Nach-Fang-Verlu-
sten dienen;

10. fordert die Entwicklungshilfeorganisationenerneut
auf, mit hohem Vorrang, so auch durch finanzielle und/oder
technische Hilfe, die Anstrengungen zu unterstützen, welche
die Küstenstaaten unter den Entwicklungsländern, insbesonde-
re die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, unternehmen, um
die Überwachung und Kontrolle von Fischereitätigkeiten und
die Durchsetzung der Fischereivorschriften zu verbessern,
insbesondere auch durch die Gewährung von finanzieller
und/oder technischer Hilfe zur Abhaltung regionaler und
subregionaler Tagungen zu diesem Zweck;

11. ersuchtden Generalsekretär, die Aufmerksamkeit aller (XXX) vom 10. November 1975, 31/20 vom 24. November
Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, der zuständigen 1976, 32/40 A vom 2. Dezember 1977, 33/28 A und B vom
zwischenstaatlichen Organisationen, der Organisationen und 7. Dezember 1978, 34/65 A vom 29. November 1979 und
Organe des Systems der Vereinten Nationen, der regionalen 34/65 C vom 12. Dezember 1979, ES-7/2 vom 29. Juli 1980,
und subregionalen Organisationen zur Fischereibewirt- 35/169 A und C vom 15. Dezember 1980, 36/120 A und C
schaftung und der zuständigen nichtstaatlichen Organisationen vom 10. Dezember 1981, ES-7/4 vom 28. April 1982, 37/86 A
auf diese Resolution zu lenken, und bittet sie, dem Generalse- vom 10. Dezember 1982, 38/58 A vom 13. Dezember 1983,
kretär Informationen zukommen zu lassen, die für die Durch- 39/49 A vom 11. Dezember 1984, 40/96 A vom 12. Dezember
führung dieser Resolution von Belang sind; 1985, 41/43 A vom 2. Dezember 1986, 42/66 A vom

12. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, sicherzustel-
len, daß die Berichterstattung über alle wichtigen Tätigkeiten
und Rechtsakte auf dem Gebiet der Fischerei wirksam koordi-
niert wird, daß Doppelarbeit und doppelte Berichterstattung
möglichst weitgehend vermieden werden und daß sachdienli-
che wissenschaftliche und technische Studien an die interna-
tionale Gemeinschaft weitergeleitet werden, und bittet die
zuständigen Sonderorganisationen, einschließlich der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, sowie regionale und subregionale Fischereiorganisationen
und -vereinbarungen, mit dem Generalsekretär dahin gehend
zusammenzuarbeiten;

13. ersuchtden Generalsekretärferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung und danach
alle zwei Jahre einen Bericht über weitere Entwicklungen bei
der Durchführung der Resolutionen 46/215, 49/116, 49/118,
über den Stand und die Durchführung des Übereinkommens
zur Förderung der Einhaltung internationaler Erhaltungs- und
Bewirtschaftungsmaßnahmen durch Fischereifahrzeuge auf
Hoher See sowie über die in Ziffer 8 dieser Resolution
erwähnten Bemühungen der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen vorzulegen und dabei die

rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, sowie anderen in Betracht kommenden Organen,
Organisationen und Programmen des Systems der Vereinten
Nationen, den regionalen und den subregionalen Organisatio-
nen und Vereinbarungen sowie den sonstigen zuständigen
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen be-
reitgestellt werden;

14. beschließt, unter dem Punkt "Ozeane und Seerecht"
einen Unterpunkt "Fischfang mit großen pelagischen Treibnet-
zen; nichtgenehmigte Fischerei in Zonen des nationalen
Hoheitsbereichs und auf Hoher See; Beifänge und Rückwürfe
in der Fischerei und andere Entwicklungen" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

57. Plenarsitzung
26. November 1997

52/49. Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen
Rechte des palästinensischen Volkes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (II) vom
29. November 1947, 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 3236
(XXIX) vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376

2. Dezember 1987, 43/175 A vom 15. Dezember 1988, 44/41
A vom 6. Dezember 1989, 45/67 A vom 6. Dezember 1990,
46/74 A vom 11. Dezember 1991, 47/64 A vom 11. Dezember
1992, 48/158 A vom 20. Dezember 1993, 49/62 A vom
14. Dezember 1994, 50/84 A vom 15. Dezember 1995 und
51/23 vom 4. Dezember 1996,

nach Behandlungdes Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes ,100

erinnerndan die Unterzeichnung der Grundsatzerklärung
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung
samt Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll durch die
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische Befrei-
ungsorganisation am 13. September 1993 in Washington101

sowie über die darauffolgenden Durchführungsabkommen,
insbesondere das am 28. September 1995 in Washington

 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zweiundfünfzigste100

Tagung, Beilage 35 (A/52/35).
 A/48/486-S/26560, Anhang; siehe Official Records of the Security101

Council, Forty-eighth Year, Supplement for October, November and December
1993, Dokument S/26560.




